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Moin, ich habe ja den direkten Quereinstieg in Niedersachsen gewagt und probiere immer noch
mir meine Berufserfahrung anerkennen zu lasssen. Ich habe 4 Jahre an der Uni Studenten
unterrichtet und im Anschluß an einem Forschungsinstitut in der
Erwachsenenbildung/Nachwuchsförderung gearbeitet. In der Nachwuchsförderung habe ich
Schüler der 9.-13. Klasse unterrichtet und Jugend forscht Projekte gemacht (was ich mir auch
bescheinigen lassen habe). Heute kam die Post von der Landesschulbehörde, dass davon keine
Zeit angerechnet werden kann und die Eingruppierung nur Aufgrund von "Personalgewinnung"
getätigt wurde. Ich wurde hier auch noch mal explizit auf den Klageweg hingewiesen? Hat
jemand damit Erfahrung, macht das einen Sinn?
Weiterhin wurden meine Unterlagen noch zum Kultusministerium zur Laufbahnanerkennung
gem. § 8 Nds. Laufbahnverordnung-Bildung (NVLO) geschickt. Kann mir jemand sagen was es
damit genau gemeint ist bzw. was es bedeutet wenn mir eine Laufbahnerkennung erteilt wird?
Danke und Gruß Christian
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